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Fällung von zwei Rotbuchen zum Erhalt der Verkehrssicherheit im Bereich 
Buchenweg 
 
 
Im Bereich Buchenweg/Heidbergstraße wurden am Montag, 16.11.2015, und Dienstag, 
17.11.2015, auf städtischem Grund in einem Knick zwei große Rotbuchen gefällt (Baum-
nummer: 19201 + 67765). Die Buche mit der Nummer 19201 war das erste Mal im Novem-
ber 2011 aufgefallen. Während der regulären Kontrolle wurde ein Befall mit dem Brandkrus-
tenpilz festgestellt. Daraufhin wurde durch einen externen Sachverständigen ein Gutachten 
zur Stand- und Bruchsicherheit des Baums erstellt. Dieses hatte zum Ergebnis, dass zu die-
sem Zeitpunkt vorerst keine weiteren Maßnahmen notwendig waren.  
 
Bei einer erneuten Begutachtung im Juli 2015 wurde mit Hilfe eines Schalltomographen fest-
gestellt, dass die Holzzersetzung im inneren des Stammes von Baum Nummer 19201 sehr 
weit fortgeschritten und der Baum nicht mehr standsicher ist.  
 
Nach einer Überprüfung der Grenzverläufe im genannten Bereich wurde festgestellt, dass es 
sich bei Baum Nummer 67765 um einen Baum handelt, welcher mitten auf einer Flurstück-
grenze steht. Dieser Baum zeigt die gleichen Symptome wie die vorgenannte Rotbuche. 
 
Schnittmaßnahmen wie z. B. eine Einkürzung der Bäume sind nicht zielführend, da insbe-
sondere Rotbuchen starke, die Statik verändernde Schnitte nur sehr schlecht vertragen. Da-
rüber hinaus würde durch eine solche Maßnahme die Wuchskraft so eingeschränkt werden, 
dass die holzzersetzenden Pilze sich schneller ausbreiten können. 
 
Dies führte dazu, dass die Rotbuchen gefällt wurden. 
 
Die Maßnahme ist durch die untere Naturschutzbehörde des Kreises Segeberg genehmigt 
worden. Entsprechend der Auflagen der Genehmigung werden im Bereich der Baumstandor-
te mehrere Gehölze als Ersatz gepflanzt. 
 
Anlagen: 
- Übersichtsplan Buchenweg 
- Datenblatt BNr. 19201 + 67765 
- Auszug Gutachten BNr 19201 2011 + 2015 
- Foto BNr 19201 
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